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Seite 5 nehmen frühzeitig nach dem Erbfall abwickeln und einstellen oder es auf eine andere 
Person übertragen, haben sie zunächst die Eigenschaft von Mitunternehmern erlangt 
und behalten diese bis zur Betriebsbeendigung oder Auseinandersetzung über den Be­
trieb. Als solche beziehen die Erben ihre Einkünfte kraft eigener Verwirklichung des 
Einkünftetatbestandes. Die laufenden Einkünfte sind den einzelnen Miterben als Mit­
unternehmer nach dem allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel zuzurechnen, der sich 
bei den Miterben grundsätzlich nach ihren Erbteilen bestimmt (§ 2038 Abs. 2, § 743 
Abs. 1 BGB). Zur rückwirkenden Zurechnung laufender Einkünfte vgl. Tz. 7 ff., zur 
Zurechnung der Einkünfte an einen Vermächtnisnehmer als wirtschaftlichem Eigentü­
mer eines Gewerbebetriebes vgl. Tz. 61. 

4 Gehört zu einem Nachlass neben einem Gewerbebetrieb ein der selbständigen Arbeit 
dienendes Betriebsvermögen, ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb oder Privatver­
mögen, findet § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG (sog. Abfärberegelung) keine Anwendung. 

5 Ist der Erblasser selbständig tätig i.S.d. § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG gewesen, erzielt die 
Erbengemeinschaft Einkünfte aus selbständiger Arbeit i.S.v. § 18 EStG allerdings nur 
dann, wenn keine berufsfremden Erben an der Erbengemeinschaft beteiligt sind. Berufs­
fremd ist, wer nicht die erforderliche freiberufliche Qualifikation besitzt. Ist zumindest 
ein Miterbe berufsfremd, erzielt die Erbengemeinschaft Einkünfte aus Gewerbebetrieb. 
Ist mit dem Übergang eines freiberuflichen Betriebsvermögens auf Grund fehlender 
Qualifikation des Erben, Miterben oder Vermächtnisnehmers eine Umqualifizierung des 
bisher freiberuflichen Vermögens in gewerbliches Betriebsvermögen und eine entspre­
chende Umqualifizierung der aus dem Betrieb erzielten Einkünfte verbunden, kommt es 
nicht zu einer Betriebsaufgabe (vgl. BFH-Urteil vom 12. März 1992, BStBl 1993 II  

 S. 36). 

3. Zurechnung laufender Überschusseinkünfte 

6 Hat der Erblasser Einkünfte aus Kapitalvermögen oder aus vermietetem oder verpachte­
tem Vermögen gehabt, wird dieses Vermögen nach dem Erbfall durch die Erbengemein­
schaft zur Nutzung oder zum Gebrauch überlassen. Die Miterben bestimmen über die 
Verwendung des Vermögens, ihnen fließt der Vermögensertrag zu. Sie verwirklichen 
damit gemeinsam den Tatbestand der Einkunftserzielung nach §§ 20 oder 21 EStG. Die 
erzielten Einkünfte werden ihnen grundsätzlich nach ihren Erbanteilen zugerechnet 
(§ 2038 Abs. 2, § 743 Abs. 1 BGB). 



Seite 6 4. Beendigung der Erbengemeinschaft und rückwirkende Zurechnung der 
laufenden Einkünfte 

7 Die Einkunftserzielung durch die Erbengemeinschaft und damit die Zurechnung der lau­
fenden Einkünfte an die Miterben findet ihr Ende, soweit sich die Miterben hinsichtlich 
des gemeinsamen Vermögens auseinandersetzen. 

8 In den Fällen der Auseinandersetzung von Erbengemeinschaften - auch in den Fällen 
der Auseinandersetzung einer Mitunternehmerschaft - ist eine steuerlich unschädliche 
Rückwirkung auf den Zeitpunkt des Erbfalls in engen Grenzen anzuerkennen, da die 
Erbengemeinschaft eine gesetzliche Zufallsgemeinschaft ist, die auf Teilung angelegt 
ist. Bei der Auseinandersetzungsvereinbarung wird in der Regel eine rückwirkende Zu­
rechnung laufender Einkünfte für sechs Monate anerkannt. Die Frist beginnt mit dem 
Erbfall. In diesen Fällen können die laufenden Einkünfte daher ohne Zwischenzurech­
nung ab dem Erbfall ungeschmälert dem die Einkunftsquelle übernehmenden Miterben 
zugerechnet werden. Dies gilt auch bei Teilauseinandersetzungen. Liegt eine Teilungs­
anordnung (§ 2048 BGB) des Erblassers vor und verhalten sich die Miterben tatsächlich 
bereits vor der Auseinandersetzung entsprechend dieser Anordnung, indem dem das 
Unternehmen fortführenden Miterben die Einkünfte zugeordnet werden, ist eine rück­
wirkende Zurechnung laufender Einkünfte auch über einen längeren Zeitraum, der sich 
an den Umständen des Einzelfalls zu orientieren hat, vorzunehmen. Soweit laufende 
Einkünfte rückwirkend zugerechnet werden, ist die Auseinandersetzung steuerlich so zu 
behandeln, als ob sich die Erbengemeinschaft unmittelbar nach dem Erbfall auseinan­
dergesetzt hätte (Durchgangserwerb der Erbengemeinschaft). Solange die Teilungsan­
ordnung von den Erben vor der Auseinandersetzung beachtet wird, sind die Veranlagun­
gen vorläufig nach § 165 Abs. 1 Satz 1 AO durchzuführen. 

9 Allerdings reicht es nicht aus, wenn die Miterben innerhalb der Frist lediglich den Ent­
schluss fassen, sich auseinanderzusetzen. Vielmehr muss innerhalb der Frist eine klare 
und rechtlich bindende Vereinbarung über die Auseinandersetzung und ihre Modalitäten 
vorliegen. Diese Auseinandersetzungsvereinbarung muss den Übergang von Nutzungen 
und Lasten für die von dieser Auseinandersetzung betroffenen Wirtschaftsgüter auf den 
Zeitpunkt des Erbfalls festlegen; sie muss auch tatsächlich durchgeführt werden. Soweit 
noch eine Wertfindung erforderlich ist, kann diese jedoch auch außerhalb der Frist er­
folgen. 

C. Erbauseinandersetzung durch Aufteilung des Nachlasses 

I. Erbauseinandersetzung über Betriebsvermögen 

1. Teilung ohne Abfindungszahlungen 



 

Seite 7 a) Allgemeines 

10 Gehört zum Nachlass nur Betriebsvermögen und wird der Nachlass ohne Zahlung von 
Abfindungen real geteilt, ist die Aufteilung kein entgeltlicher Vorgang, da es sich weder 
um einen Tausch von (Miteigentums-)Anteilen an den einzelnen Wirtschaftsgütern des 
Nachlasses noch um einen Tausch eines Gesamthandsanteils gegen Alleineigentum an 
den zugeteilten Wirtschaftsgütern, sondern um die Erfüllung des durch die Auseinan­
dersetzungsvereinbarung konkretisierten gesetzlichen Auseinandersetzungsanspruchs 
handelt. Durch die Aufteilung können also weder Anschaffungskosten noch Veräuße­
rungserlöse entstehen. 

b) Gewinnrealisierung nach den Grundsätzen über die Betriebsaufgabe 

11 Die Aufteilung eines Betriebsvermögens der Erbengemeinschaft ohne Betriebsfortfüh­
rung ist zugleich eine Betriebsaufgabe, durch die regelmäßig ein begünstigter Aufgabe­
gewinn (§ 16 Abs. 3 Satz 1, § 34 EStG) entsteht; es sei denn, es liegt ein Fall der Real­
teilung i.S.v. § 16 Abs. 3 Satz 2 bis 4 EStG (vgl. Tz. 12) oder der Buchwertfortführung 
nach § 6 Abs. 5 EStG vor. 

Beispiel 1 

A und B sind Miterben zu je 1/2. Zum Nachlass gehört ein Betriebsvermögen, das 
lediglich aus zwei Grundstücken besteht, die beide einen Buchwert von je 
200.000 € und einen Verkehrswert von je 2 Mio. € haben. A und B setzen sich 
unter Aufgabe des Betriebs in der Weise auseinander, dass A das Grundstück 1 
und B das Grundstück 2 erhält. Die Grundstücke gehören bei A und B jeweils 
zum Privatvermögen. 

Durch die Betriebsaufgabe entsteht ein Aufgabegewinn von 3,6 Mio. € in der Er­
bengemeinschaft, den A und B je zur Hälfte zu versteuern haben. A und B müssen 
für die künftige Gebäude-AfA jeweils von den Entnahmewerten ausgehen (vgl.  
R 7.3 Abs. 6 Satz 4 und R 7.4 Abs. 11 EStR) 

c) Buchwertfortführung bei Übertragung in ein anderes Betriebsvermögen 
der Miterben 

12 Die Miterben haben jedoch nach Maßgabe des § 16 Abs. 3 Satz 2 bis 4 EStG die Buch­
werte fortzuführen, wenn die bei der Aufteilung erworbenen Wirtschaftsgüter in ein an­
deres Betriebsvermögen übertragen werden. Die Grundsätze des BMF-Schreibens zur 
Realteilung vom 28. Februar 2006 (BStBl I S.  ) sind sinngemäß anzuwenden. 
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S und T sind Miterben zu je 1/2. Zum Nachlass gehört ein aus zwei Teilbetrieben 
bestehender Betrieb im Wert von je 1 Mio. €. S erhält Teilbetrieb 1, T erhält Teil­
betrieb 2. 

Es liegt ein Fall der Realteilung vor. S und T haben nach § 16 Abs. 3 Satz 2 bis 4 
EStG die Buchwerte fortzuführen. 

Gleiches gilt, wenn der Nachlass aus zwei Betrieben besteht. Da die Mitunternehmer­
schaft (Erbengemeinschaft) nur ein Betriebsvermögen hat, sind die geerbten Betriebe 
wie Teilbetriebe der Erbengemeinschaft zu behandeln. 

d) Ansatz bei Überführung von Wirtschaftsgütern in das Privatvermögen 

13 Werden Wirtschaftsgüter, die zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehören, von den 
Miterben insgesamt ins Privatvermögen überführt, liegt zwingend eine Betriebsaufgabe 
vor. Im Übrigen wird auf Abschnitt I des BMF-Schreibens zur Realteilung vom 
28. Februar 2006 (BStBl I S. ) verwiesen. Ein etwaiger Entnahmegewinn ist allen Mit­
erben zuzurechnen; es sei denn, dass der Gewinn nach den von den Miterben schriftlich 
getroffenen Vereinbarungen über die Erbauseinandersetzung dem entnehmenden Miter­
ben zuzurechnen ist. 

2. Teilung mit Spitzen- oder Wertausgleich 

a) Allgemeines 

14 Wird im Rahmen einer Erbauseinandersetzung ein Nachlass real geteilt und erhält ein 
Miterbe wertmäßig mehr, als ihm nach seiner Erbquote zusteht, und zahlt er für dieses 
„Mehr" an seine Miterben einen Spitzen- oder Wertausgleich (Abfindung), liegt inso­
weit ein Anschaffungs- und Veräußerungsgeschäft vor. In Höhe der Abfindungszahlung 
liegen Anschaffungskosten vor. Derjenige, der die Abfindung erhält, erzielt einen Ver­
äußerungserlös. Werden die bei der Aufteilung erworbenen Wirtschaftsgüter in ein an­
deres Betriebsvermögen der Miterben übertragen, ist der sich aus dem Veräußerungsge­
schäft ergebende Veräußerungsgewinn nicht nach §§ 16 und 34 EStG begünstigt, son­
dern als laufender Gewinn zu besteuern. Der Gewinn rechnet grundsätzlich nicht zum 
Gewerbeertrag nach § 7 Satz 1 GewStG. Ab Erhebungszeitraum 2002 ist der Gewinn 
aus der Aufdeckung der stillen Reserven aber nach § 7 Satz 2 GewStG als Gewerbeer­
trag zu erfassen, soweit er nicht auf eine natürliche Person als unmittelbar beteiligtem 
Mitunternehmer entfällt. Werden die bei der Aufteilung erworbenen Wirtschaftsgüter 
insgesamt ins Privatvermögen übertragen, führt dieser Vorgang zu einer nach §§ 16 und 



Seite 9 34 EStG steuerbegünstigten Betriebsaufgabe. Aufgabegewinn ist der Gewinn, der sich 
aus dem Entnahmegewinn (Übertragung der Wirtschaftsgüter ins Privatvermögen) und 
dem Gewinn aus der Abfindungszahlung ergibt. 

Beispiel 3 

A und B sind Miterben zu je 1/2. Zum Nachlass gehört ein Betriebsvermögen, das le­
diglich aus zwei Grundstücken besteht. Grundstück 1 hat einen Buchwert von 300.000 € 
und einen Verkehrswert von 3 Mio. €. Grundstück 2 hat einen Buchwert von 200.000 € 
und einen Verkehrswert von 2 Mio. €. A erhält das Grundstück 1, B das Grundstück 2 
und eine Abfindung von A in Höhe von 500.000 €. A führt den Betrieb mit Grundstück 
1 fort. Grundstück 2 wird Privatvermögen des B. 

Die Abfindung stellt bei A Anschaffungskosten und bei B Veräußerungserlös dar. A 
erwirbt 5/6 seines Betriebsvermögens unentgeltlich und führt insoweit den Buchwert 
(= 250.000 €) fort. Der Buchwert ist zusätzlich um die Abfindungszahlung i.H.v. 
500.000 € zu erhöhen. Nach Erbauseinandersetzung beträgt der Buchwert 750.000 €.  

Für B liegt eine Betriebsaufgabe vor. Durch die Aufgabe seines Mitunternehmeranteils 
erzielt er einen Aufgabegewinn i.H.v. 2,25 Mio. €, der sich aus dem Gewinn aus der 
Entnahme des Grundstücks 2 (2 Mio. abzgl. 200.000 € Buchwert) und dem Gewinn aus 
der Abfindungszahlung (500.000 € abzgl. 50.000 € Buchwert) zusammensetzen. Der 
Gewinn ist nach §§ 16, 34 EStG begünstigt zu besteuern. 

15 Die vorstehenden Grundsätze gelten auch, soweit sich die Erbengemeinschaft gemäß 
§ 2042 Abs. 2, § 753 Abs. 1 BGB durch Zwangsversteigerung zum Zweck der Aufhe­
bung der Gemeinschaft auseinandersetzt und die Erben dabei Nachlassgegenstände er­
werben (BFH-Urteil vom 29. April 1992 - BStBl II S. 727). 

16 Bei der Teilung im Rahmen einer Erbauseinandersetzung bezieht sich das Entgelt nicht 
auf das, was ein Miterbe aufgrund seiner Erbquote erhält, sondern nur auf das „Mehr", 
das er aufgrund eines neben der Teilung bestehenden besonderen entgeltlichen Rechts­
geschäfts bekommt. Es handelt sich hier also nicht um die bloße Aufteilung eines ein­
heitlichen Rechtsvorgangs, sondern um die Beurteilung von zwei rechtlich selbständi­
gen Vorgängen, von denen der eine unentgeltlich und der andere entgeltlich ist. Für die 
Zahlung einer Abfindung bedarf es daher regelmäßig einer gesonderten Vereinbarung 
zwischen den Beteiligten, da sich eine derartige Abwicklung nicht aus dem erbrechtli­
chen Auseinandersetzungsanspruch ergibt; die Zahlung einer Abfindung kann sich al­
lerdings auch auf Grund einer Teilungsanordnung des Erblassers oder aufgrund einer 
vom Erblasser angeordneten Testamentsvollstreckung ergeben. Die Vereinbarung ist bei 





Seite 11 S stehen an dem Nachlass wertmäßig 1,8 Mio. € zu. Da er aber das Grundstück 1 
im Wert von 2 Mio. € erhält, also 200.000 € mehr, zahlt er diesen Betrag für 1/10 
(200.000 € / 2 Mio. € = 1/10) des Grundstücks 1, das er erhält. S erwirbt also 9/10 
des Grundstücks 1 unentgeltlich und 1/10 entgeltlich. Auf diese 1/10 entfällt ein 
Buchwert von 20.000 €, so dass S den Grundstücksbuchwert in seiner Bilanz um 
180.000 € aufstocken muss und T einen Gewinn von 180.000 € (200.000 € Abfin­
dung ./. 20.000 € anteiliger Buchwert) als laufenden Gewinn zu versteuern hat. Im 
Übrigen (für 9/10 des Nachlasses) liegt eine steuerneutrale Realteilung vor. 

b) Übernahme von Verbindlichkeiten über die Erbquote hinaus 

18 Eine Übernahme von Schulden über die Erbquote hinaus führt nicht zu Anschaffungs­
kosten. Deshalb entsteht auch kein Veräußerungserlös, soweit ein Miterbe Verbindlich­
keiten über die Erbquote hinaus übernimmt. Zur Übernahme von Verbindlichkeiten vgl. 
im Übrigen Tz. 23 ff. 

Beispiel 6 

Wie Beispiel 3 mit der Abwandlung, dass S den T von Betriebsschulden i.H.v. 
200.000 €, die zum Teilbetriebsvermögen 2 gehören, freistellt, also zum ge­
samthänderisch gebundenen Nachlass gehörende Verbindlichkeiten i.H.v. 200.000 
€ übernimmt. 

S erhält wertmäßig nur 1,8 Mio. € und braucht an T keine Abfindung zu zahlen. 
Es liegt keine entgeltliche Teilung vor. 

c) Buchwertfortführung im Zusammenhang mit Abfindungszahlungen 

19 Werden Abfindungszahlungen geleistet, haben die Miterben, abgesehen von der not­
wendigen teilweisen Gewinnrealisierung nach Maßgabe der Abfindung, nach § 16 
Abs. 3 Satz 2 bis 4 EStG die Buchwerte fortzuführen, soweit die zugeteilten Wirt­
schaftsgüter Betriebsvermögen bleiben. Der vom Miterben, der die Abfindungszahlung 
erhält, zu versteuernde Gewinn ist nicht nach §§ 16, 34 EStG begünstigt. Der Gewinn 
rechnet grundsätzlich nicht zum Gewerbeertrag nach § 7 Satz 1 GewStG. Ab Erhe­
bungszeitraum 2002 ist der Gewinn aus der Aufdeckung der stillen Reserven aber nach 
§ 7 Satz 2 GewStG als Gewerbeertrag zu erfassen, soweit er nicht auf eine natürliche 
Person als unmittelbar beteiligtem Mitunternehmer entfällt. Ist eine Buchwertfortfüh­
rung nach § 16 Abs. 3 Satz 2 bis 4 EStG nicht möglich, kommt ggf. unter den dortigen 
Voraussetzungen eine Buchwertfortführung nach § 6 Abs. 5 EStG in Betracht. 



Seite 12 20 Soweit Wirtschaftsgüter gegen Abfindungszahlungen übernommen werden und 
Betriebsvermögen bleiben, gilt für die AfA Folgendes: Bei der Übernahme eines 
Grundstücks ergeben sich hinsichtlich des Gebäudes zwei AfA-Reihen. Hinsichtlich des 
unentgeltlich erworbenen Gebäudeteils muss der übernehmende Miterbe die Buchwerte 
der Erbengemeinschaft fortführen. Bezüglich des entgeltlich erworbenen Gebäudeteils 
hat er Anschaffungskosten in Höhe der Abfindungszahlung, die Bemessungsgrundlage 
für die weitere AfA hinsichtlich des entgeltlich erworbenen Teils des Gebäudes sind. 
Entsprechendes gilt im Grundsatz, wenn kein Gebäude, sondern ein bewegliches Wirt­
schaftsgut übernommen wird; da jedoch die Nutzungsdauer des entgeltlich erworbenen 
Teils des Wirtschaftsguts hier regelmäßig mit der Restnutzungsdauer des unentgeltlich 
erworbenen Teils des Wirtschaftsguts übereinstimmt, kann in diesen Fällen auf eine 
Aufspaltung in zwei AfA-Reihen verzichtet werden. 

21 Soweit Wirtschaftsgüter gegen Abfindungszahlungen übernommen werden, gilt für die 
Anwendung des § 6b Abs. 3 EStG Folgendes: 

Für den entgeltlich erworbenen Teil des Wirtschaftsguts kann auf die durch die Abfin­
dungszahlungen entstandenen Anschaffungskosten eine Rücklage nach § 6b EStG über­
tragen werden. Hinsichtlich des unentgeltlich erworbenen Teils des Wirtschaftsgutes ist 
im Falle einer späteren Veräußerung die Besitzzeit der Erbengemeinschaft und des Erb­
lassers für die Besitzzeit i.S.d. § 6b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG zu berücksichtigen, wenn 
die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. 

II. Erbauseinandersetzung über Privatvermögen 

1. Teilung ohne Abfindungszahlungen 

a) Allgemeines 

22 Auch bei der Erbauseinandersetzung über Privatvermögen führt eine Teilung ohne 
Abfindungszahlungen nicht zur Entstehung von Anschaffungskosten oder Veräuße­
rungserlösen. Eine Erbauseinandersetzung kann auch in der Weise durchgeführt wer­
den, dass einem Miterben ein Nutzungsrecht an einem zum Nachlass gehörenden Wirt­
schaftsgut eingeräumt wird, das einem anderen Miterben zugeteilt wird (z.B. Wohnrecht 
an einem Gebäude). Dieses Nutzungsrecht ist nicht gegen Entgelt bestellt. Die Ablö­
sung des Nutzungsrechts durch den Miterben führt zu nachträglichen Anschaffungs­
kosten (BFH-Urteil vom 28. November 1991 - BStBl 1992 II S. 381). 

Ein unentgeltlicher Vorgang liegt auch vor, wenn Gesamthandseigentum in Bruchteils­
eigentum umgewandelt wird und ein Miterbe Anteile an der Bruchteilsgemeinschaft 
von einem anderen Miterben im Tauschwege gegen eigene Anteile erwirbt. 



Seite 13 b) Behandlung von Nachlassverbindlichkeiten 

23 	 Eine Schuldübernahme führt auch insoweit nicht zu Anschaffungskosten, als sie die 
Erbquote übersteigt. Dies bedeutet gleichzeitig, dass Nachlassverbindlichkeiten einen 
wertmäßigen Ausgleich unter den Miterben bei einer Teilung und damit einen unent­
geltlichen Rechtsvorgang ermöglichen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die über­
nommenen Verbindlichkeiten in einem Finanzierungszusammenhang mit zugeteilten 
Nachlassgegenständen stehen. 

Beispiel 7 

A und B sind Erben zu je 1/2. Zum Nachlass gehört ein Grundstück (Wert 
2 Mio. €), das mit einer noch voll valutierten Hypothek von 1 Mio. € belastet ist. 
Zum Nachlass gehören außerdem Wertpapiere (Wert 3 Mio. €). Die Erben setzen 
sich dahin auseinander, dass A das Grundstück und B die Wertpapiere erhält. B 
übernimmt außerdem die Verbindlichkeit in voller Höhe. 

Es liegt eine Teilung ohne Abfindungszahlung, also ein unentgeltlicher Rechts­
vorgang vor. A erhält einen Wert von 2 Mio. € (Grundstück). B erhält ebenfalls 
einen Wert von 2 Mio. € (Wertpapiere im Wert von 3 Mio. € abzüglich einer 
übernommenen Verpflichtung von 1 Mio. €). 

24 	 Die Übernahme von Verbindlichkeiten der Erbengemeinschaft durch einzelne Miterben 
über die Erbquote hinaus führt auch dann nicht zu Anschaffungskosten, wenn durch die 
Art der Verteilung von Verbindlichkeiten zusätzlich Abfindungsbedarf geschaffen wird. 
Dies gilt unabhängig davon, ob durch die Art der Verteilung von Verbindlichkeiten ein 
bisher bestehender Finanzierungszusammenhang zwischen Wirtschaftsgut und Schuld 
erhalten bleibt oder nicht. Regelmäßig wird der Übernahme von Verbindlichkeiten eine 
interne Freistellungsverpflichtung zugrunde liegen. 

Beispiel 8 

A und B sind Erben zu je 1/2. Zum Nachlass gehören zwei Grundstücke im Wert 
von je 1 Mio. €, die mit Hypotheken von je 500.000 € belastet sind. A erhält 
Grundstück 1 und übernimmt auch die das Grundstück 2 betreffende Hypothek. B 
erhält das Grundstück 2 und zahlt an A 500.000 €. 

Es liegt eine Teilung ohne Abfindungszahlung vor. B hat mit der Zahlung von 
500.000 € an A die Freistellung von der das Grundstück 2 belastenden Schuld in­
tern beglichen. 
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A und B sind Erben zu je 1/2. Zum Nachlass gehört ein Grundstück (Wert 
2 Mio. €), das mit einer noch voll valutierten Hypothek von 1 Mio. € belastet ist. 
Die zu Grunde liegende Verpflichtung betrifft ein Darlehen, das zur Anschaffung 
des Grundstücks verwendet worden ist. Zum Nachlass gehört außerdem eine Be­
teiligung an einer Kapitalgesellschaft (Wert 3 Mio. €). Die Erben setzen sich da­
hin auseinander, dass A das Grundstück und das dazugehörige Darlehen und B die 
Beteiligung übernimmt. B leistet zusätzlich an A eine Zahlung von 1 Mio. €. 

B bezahlt mit der Leistung von 1 Mio. € an A eine interne Schuldfreistellung we­
gen der Übernahme des hypothekarisch gesicherten Darlehens durch A i.H.v. 
1 Mio. €. Im Ergebnis hat somit A infolge der Freistellungsverpflichtung des B 
ein unbelastetes Grundstück im Wert von 2 Mio. € erhalten und B hat die Beteili­
gung zugeteilt bekommen, ist allerdings durch die Zahlung für die Freistellung 
belastet, so dass er im Ergebnis ebenfalls einen Wert von 2 Mio. € erhalten hat. 
Dass die Übernahme der Darlehensschuld durch A nach außen hin den Finanzie­
rungszusammenhang zwischen Wirtschaftsgut und Schuld aufrechterhält, ist dabei 
ohne Bedeutung. 

25 Die vom BFH in seinem Beschluss vom 5. Juli 1990 (BStBl II S. 837) zur Wertanglei­
chung zugelassene Möglichkeit der Übernahme von Verbindlichkeiten der Erbenge­
meinschaft über die Erbquote hinaus bezieht sich nur auf Nachlassverbindlichkeiten. 
Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Verbindlichkeit bereits im Zeitpunkt des Erb­
falls bestanden hat oder ob sie erst im Zuge der Verwaltung des Nachlasses entstanden 
ist. Geht die Erbengemeinschaft dagegen im engen zeitlichen Zusammenhang mit der 
Erbauseinandersetzung Verbindlichkeiten ein, um insoweit eine gewinnneutrale Real­
teilung zu ermöglichen, handelt es sich nicht mehr um Nachlassverbindlichkeiten (§ 42 
AO). 

2. Teilung mit Abfindungszahlungen 

a) Allgemeines 

26 Wird im Rahmen einer Erbauseinandersetzung ein Nachlass real geteilt und erhält ein 
Miterbe wertmäßig mehr, als ihm nach seiner Erbquote zusteht, und zahlt er für dieses 
„Mehr“ an seine Miterben eine Abfindung, liegt insoweit - wie bei der Erbauseinander­
setzung über Betriebsvermögen - ein Anschaffungs- und Veräußerungsvorgang vor. In 
Höhe der Abfindungszahlung entstehen Anschaffungskosten. Das gilt auch, soweit sich 
die Erbengemeinschaft durch Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der 
Gemeinschaft auseinandersetzt. Wird ein Wirtschaftsgut gegen Abfindungszahlung er­
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schaftsguts nach dem Verkehrswert (vgl. BFH-Urteil vom 29. Oktober 1991 - BStBl 
1992 II S. 512). In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass der Verkehrswert 
dem Wert entspricht, den die Miterben der Erbauseinandersetzung zugrunde legen (An­
rechnungswert). 

Beispiel 10 

A und B sind Miterben zu je 1/2. Der Nachlass besteht aus einem Gebäude auf ei­
nem Erbbaugrundstück (Verkehrswert 1 Mio. €) und Bargeld (500.000 €). A er­
hält das Gebäude und zahlt an B eine Abfindung i.H.v. 250.000 €. B erhält das 
Bargeld und die Abfindungszahlung. 

A hat Anschaffungskosten in Höhe von 250.000 €. Es ist unerheblich, aus wel­
chem Vermögensbereich der die Abfindung Zahlende die Mittel für die Abfin­
dungszahlung entnimmt. A zahlt die Abfindung nicht für das ganze Gebäude, 
auch nicht für den gesamten Anteil des B an dem Gebäude (1/2), sondern nur für 
das wertmäßige „Mehr", das er bei der Erbteilung erhalten hat. Das Gebäude ist 
1 Mio. € wert. 750.000 € stehen dem A nach seiner Erbquote zu, so dass A mithin 
1/4 des Gebäudes für 250.000 € entgeltlich und 3/4 des Gebäudes unentgeltlich 
erworben hat. 

27 	 Der Veräußerungsgewinn ist nur steuerpflichtig, wenn die Voraussetzungen der §§ 17, 
23 EStG oder des § 21 UmwStG vorliegen. 

Beispiel 11 

Erblasser E, zu dessen Privatvermögen eine 50%ige Beteiligung an einer GmbH 
gehörte, wird von A und B beerbt. Im Zuge der Erbauseinandersetzung erhält A 
die gesamte Beteiligung gegen Ausgleichszahlung an B für dessen hälftigen An­
teil. 

A erlangt - auf der Grundlage getrennter Rechtsgeschäfte - die Beteiligung zum 
einen i.H.v. 1/2 (25 v.H.) in Erfüllung seines erbrechtlichen Auseinandersetzungs­
anspruchs entsprechend § 11d EStDV und zum anderen bezüglich des Mehremp­
fangs entgeltlich von B. B erzielt in Höhe der Ausgleichszahlung einen Veräuße­
rungserlös, der im Rahmen des § 17 EStG anzusetzen ist.  

A führt die Anschaffungskosten des Erblassers zur Hälfte, nämlich für die auf ihn 
entfallende 25%ige Beteiligung fort; im Übrigen ist die Zahlung des A als An­
schaffungskosten für die von B erhaltene 25%ige Beteiligung anzusehen. 














































